
1/~16

AUSZUG AUS DEM PRoToKoLL
DES

REGIERUNGSRATES DES KANTONS S0L0THuRN
VOM

28. Juli 1948. Nr~, 3576.

Das Ammannamt der Einwohnergemeinde Solothurn unterbreitet

eine Abänderung des Bebauungsplanes “Surbeckhof“ mit dem Ersuchen,

es möchte derselben die Genehmigung erteilt werden.
Die im ~mtsblatt des Kantons Solothurn (Nr. 11 vom 19,März

1948) publizierte Planabänderung hat in der Zeit voni 2Q. März bis

19. April 1948 öffentlich aufgelegen. Einsprachen sind innert

nützlicher Frist keine eingegangen. Der Einwohnergemeinderat der

Stadt Solothurn hat die vorgeseüene Abänderung, mit Beschluss

vom 14. Mai 1948, gutgeheissen. Mit der vorgesehenen Abändermng

soll dem Elektrizitätswerk der stadt Solothurn eine dringend

notwendige Erweiterung der Transformatorenstati~n an der Gabelung

Allmendstrasse—Areggerstrasse ermöglicht werden, was durch eine

Vorverlegung der Baulinie um 2,25 m erreicht wird, wobei dieselbe

immer noch 3,75 m vom Strassenrand zu liegen kommt. Gesetzliche

oder anderweitige öffentliche Interessen werden nicht ver1etzt~

dem unterbreiteten Plan kann daher die Genehmigung erteilt werden.

Gestützt hierauf wird

beschlossen:

1. Von der vorschriftsgemässen Auflage einer Abände~rung am Bebau~~

ungsplane “Surbe ckhof „ Solothurn wird Vormerkung genommen.

2. Der vom Einwohnergemeinderat der Stadt Solothurn unterm 14.

Mai 1948 mehrheitlich gutgeheissenen Abänderung wird die Ge~

• ________

3. Der mit Regierungsratsbeschluss Nr. 4025 vom 11, November 1930
genehmigte Bebauungsplan des “Surbeckhofes“ wird, soweit mit

ckr unterem heutigen Datum genehmigten Abänderung im ~ider—
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spruche stehend, aufgehoben.

9/201 und
(Staatskanzlei ~ 5/265~p~‘

Der Stelivertrater
des Staatsscbreibers~

Bau--Departement (2)~
~efbauamt (5), mit Akten und 1 genehmigtem Bebauungsplan,
Kreisbauamt 1, ~o1&-~h~fh, —

Kant. Hochbauamt.
Kantonsbuchhaltung und Finanzkontrolle (2).
Ammannamt der Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn (2),

mit Einzahlungsschein.
Amtsblatt (Dispositiv).

Taxe Fr. 15.—

Publikationskosten Fr. 14.—

Total Fr. 29~—~


